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Religion, Ratfchläge und die Verpflichtung mildtätig zu fein, vor Augen führen. Aus diefem Grunde

ftimmen wir der Bitte unferer Brüder in ]erichow gern zu und fetzen in vorliegender. Schrift ihre

Lage auseinander, und erkennen gern an, dafs, wiewohl ihre Kongregation mitten zwifchen unferen

Bef1tzungen liegt, fie doch mit vollem Recht fowohl in ihren zeitlichen Angelegenheiten, wie in ihren

geifilichen zur Havelberger Kirche gehört, fo dafs ihr nicht allein von den Ihrigen, fondern auch von

uns Hilfe geleiftet werden mufs. Damit es alfo von jetzt ab allen um fo ficherer zur Kenntnis kommt,

wie richtig unfere Erwägung in diefer Angelegenheit in:, fo halten wir es für rätlich, wenn wir auf

die erfle Gründung der Kongregation etwas weiter eingehen. Als nämlich von den Thietmarfen der

ruhmreiche Graf Rudto von Stade, Markgraf Kur/o!f‘s Sohn, getötet werden war, haben Herr Hartwig,

diefes erfchlagenen Fürften Bruder, zuerft fummus Praepofitus der Bremer Kirche, fpäter aber Erzbifchof,

und ihre fehr fromme, gottgeweihte Mutter, die Herrin Richardis, eben diefe Kongregation der Brüder zu

ihr und der Ihrigen Gedächtnis und Heil gegründet, ehe fie die Magdeburger Kirche zu Erben ihres

Kaftells ]erichow und feiner Befitzungen machten; fie haben fie gegründet in der Pfarrkirche, die vor

dem Kaftell Jerichow liegt, und vollzogen ihre Inveftitur in Gegenwart des Königs Konrad in der Stadt

Magdeburg an die Havelberger Kirche, wo auch Markgraf Albzrt und fein Sohn Otto diefe Kongregation
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unter ihren Schutz genommen haben. Als aber die Brüder lich dort einige Jahre hindurch aufgehalten hatten,

der Platz aber für Religionsübungen weniger geeignet erfchien, da hat Herr Anfelm, der in jener Zeit

verehrungswürdiger Bifchof der Havelberger Kirche war, lange bevor er auf den Stuhl des Erzbifchoffitzes

von Ravenna übernommen wurde, die fo grofse Unzuträglichkeit verbefl'ert durch Herrn Friedn'clt, den

Erzbifchof, unferen Vorgänger in der Magdeburger Kirche, und durch Heinrich und Rudolf, zwei Brüder

von ]erichow; denn die befafsen das Kaflell, zuerft zu Lehen vom Herrn Hartwig, fpäter von der Hoheit

der Magdeburger Kirche. Ihnen verlieh auch Markgraf Olta nach dem Tode feines Vaters die Gerichts-

barkeit des Kloflers, damit fie den Brüdern hierdurch noch mehr geneigt Wären. Zur Wohltätigkeit alfo

geneigt durch Bifchof Anfelm und dadurch, dafs ihr Stiefvater [far/mann nicht minder diefes Vorhaben

begünftigte, und auf Ermahnung ihrer fehr frommen Mutter Gudela, fchenkten fie zuerfl: die an der Stadt

benachbarten Aecker, die fie heute befitzen; dann fügten fie den Platz außerhalb der Stadt hinzu, wo fie

einen ruhigeren und abgefchiedeneren und gegen früher überhaupt bequemeren Aufenthalt hatten, und

Kirche mit Klofter, wie aus der Tatfache felbft erhellt, errichteten. So alfa beginnt das

Befitztum des Klofters auf der nördlichen Seite des Dorfes am See, der Clincus heifst, und dem krummen

Ufer diefes Fluffes beftändig folgend, erflreekt es fich nach Often bis zu den Grenzen des benachbarten

Dörfchens, mit Namen Stenitz; von hier aber kehrt es gegen Süden in den ihm vorgezeichneten Grenzen

um und kehrt bis zum Dorf _]erichow, Wo es begonnen hatte, zurück und hört auf.

Sie gaben aber den Brüdern noch eine Wiefe dazu, die zwifchen den Wiefen der Bürger am Ufer

des Fluffes Elbe lag, die heute in die Länge und Breite in ihren‘Grenzen deutlich bezeichnet ift, weil

fie durch diefe und ihre anderen Verdienfle gegen das Klotter, für fich felbft und zugleich mit ihrem

Vater Albert und der Mutter Gudda, dem-Stiefvater Hartmann, und ihren fehr berühmten—Herren, dem

edlen Markgraf Rudolf mit feiner verehrungswürdigen Gemahlin, der Herrin Rz'c/zardz'y und deren Söhnen

Hartwig, Erzbifchof von Bremen, und Rudolf und Udo, den edlen Fürf’ten, und mit allen ihren Verwandten


